
Ortsgemeinde Kottenheim  Vorlage Nr. 055/528/2020 

 

 Beschlussvorlage 

    

 

TOP Bürgerhaus-Nachrüstung einer 
Brandschutzklappe 

 

 Verfasser: Götz Michael Beckers 
Bearbeiter: Götz Michael Beckers 
Fachbereich:  Fachbereich 2 

  Datum:  
16.06.2020 

Aktenzeichen: 

 

  Telefon-Nr.: 
02651/8009-18 

 
 
 

Gremium Status Termin Beschlussart 

Ortsgemeinderat öffentlich 02.07.2020 Entscheidung 

 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Ortsgemeinderat nimmt den geschilderten Sachverhalt zur Kenntnis. 

 
Der Ortsgemeinderat beschließt, Bürgermeister Thomas Braunstein zu ermächtigen, 
die Aufträge für die Einzelgewerke im Rahmen der bereitgestellten Haushaltsmittel 
an die jeweiligen Bieter mit dem wirtschaftlichsten Angebot zu erteilen.  
 
Der Ortsgemeinderat behält sich die Vergaben vor, soweit die in den bepreisten Leis-
tungsverzeichnissen (Kostenschätzung) ermittelten Kosten um mehr als 10% über-
schritten werden.  
 
 
 
 
 
Etwaige Anträge: 
 
 
 
 
 
Beschluss: 
 
 
 
 

Abstimmungsergebnis: 



Seite 2 

 
Ein- 
stimmig 

 
Mit  
Stimmenmehrheit 

Ja 
 

Nein 
 

Enthaltung 
 

 
Laut Beschlussvor-
schlag 

 
Abweichender 
Beschluss 

 
 
Sachverhalt: 
Innerhalb der Abluftanlage der Küche im Bürgerhaus wurde vom TÜV-Rheinland der 
Einbau einer notwendigen Brandschutzklappe zwischen der Küche und dem darüber 
liegenden Technikraum im Dach gefordert. 
 
Der Fachbereich 2 hat daraufhin in Absprachen mit den Behörden eine entsprechen-
de Planung zur fachgerechten Nachrüstung entwickelt. 
 
Die geschätzten Kosten stellen sich wie folgt dar: 
 
Brandschutzklappe mit Aufbaukonstruktion ca. 9.800,00 EUR 
Elektroinstallationsarbeiten/ Zuleitung  ca. 1.500,00 EUR 
Teil-Demontage Brandschutzbekleidung ca. 1.000,00 EUR 
 
Die notwendigen Arbeiten wurden zwischenzeitlich ausgeschrieben und am 
30.06.2020 submittiert. 
 
Um losgelöst vom (zum Zeitpunkt dieser Sitzung) noch laufenden Vergabe-
Prüfungsverfahren -und damit flexibler- handeln zu können, sollte Bürgermeister 
Thomas Braunstein ermächtigt werden, für die jeweiligen Gewerke, nach Angebots-
prüfung die Aufträge im Rahmen der bereitgestellten Haushaltsmittel an die jeweili-
gen Bieter mit dem wirtschaftlichsten Angebot erteilen zu dürfen unter der Voraus-
setzung, dass die Angebotssummen die Kostenschätzungen nach den bepreisten 
LV’s um nicht mehr als 10% überschreiten. 
 
 
 
 

 

Finanzielle Auswirkungen? 
 

 Ja  Nein 
 
    

Veranschlagung 

 Nein 
 

 Ja, mit 
30.000 € 

 

Ergebnishaushalt 
  2020 

Finanzhaushalt  
 20 

Buchungsstelle: 
57311-523130 

 
 
 
Anlagen: 
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